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EDITORIAL

Erste Schritte in den Beruf

Babysitten, Kellnern oder 
 Zeitungen austragen? Wir  wollten 
 wissen, wie prominente  Menschen 
ihre Berufslaufbahn begonnen 
haben.

Vom Barkeeper zum Varieté- 
Direktor: Seit 2015 leitet Philipp 
Peiniger das GOP Varieté- Theater 
Bremen. Vorab stellte er seine 
Karriere mit Ausbildungen zum 
Hotelfachmann und -Betriebswirt 
auf solide Füße. Jetzt schlägt sein 
Herz für die Mischung aus Akroba-
tik und exzellenter  Gastronomie. 
Und zum beruflichen Glück kam 
noch das private: Peiniger hat 
seine Frau bei der Arbeit kennen-
gelernt.

  Fahrradkurier für eilige 
Medikamente in Lübeck

  Barkeeper im elterlichen 
Betrieb in Scharbeutz

  Grundwehrdienst bei der  
Marine in Glückstadt 

  Eröffnung des Dorint Hotel 
Hamburg

  Leitung Gastronomie im GOP 
Varieté-Theater Hannover 
 Gastronomie-Manager   
Romantik Hotel Fuchsbau 
 Timmendorfer Strand
  Leitung Gastronomie und 
Eröffnung GOP Varieté-Theater 
Bremen 

Philipp Peiniger
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein Viertel der Kammer-Mitglieder hat einen Migrationshintergrund. Und selbst-
verständlich gilt: Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten und verdienen 
den gleichen Respekt wie alle anderen auch. Rechtsextremismus, Rassismus und 
 Diskriminierung stellen diese gleichen Rechte infrage – nicht nur, aber auch in 
der Arbeitswelt.
 Es gibt aber keine Beschäftigten erster und zweiter Klasse. In der Arbeits-
welt sind nach dem Recht alle gleich. Das Arbeitsrecht und die Sozialversicherun-
gen fragen nicht nach der Herkunft, der Staatsbürgerschaft, nach dem Geschlecht 
oder der sexuellen Orientierung. Und das ist gut so.
 In der Praxis aber stellen Rechtsradikalismus, Rassismus und Diskrimi-
nierung diese Gleichheit infrage – sie müssen daher entschieden zurückgedrängt 
werden. Dies gilt auch für die Arbeitswelt. Hier tragen der Staat, die Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine 
gemeinsame Verantwortung.

Die Durchsetzung der Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
gelingt immer dann am besten, wenn sich die Beschäftigten nicht spalten las-
sen – im Betrieb und darüber hinaus. Nur gemeinsam sind wir stark. Das Motto 
muss daher lauten: Wir stehen zusammen! Egal woher wir kommen, welchen 
Pass wir haben, welchem Geschlecht wir zugehören oder welche sexuelle Orien-
tierung wir haben.

Am 9. Juni ist Europawahl – wir alle entscheiden mit, wie wir gemeinsam in 
 diesem Europa leben und arbeiten werden. Nutzen Sie also Ihre Stimme für ein 
freiheitliches und solidarisches Europa!

Ihr Peter Kruse

 Kontakt:  bam@arbeitnehmerkammer.de

Peter Kruse
Präsident der 

Arbeitnehmerkammer 

Bremen

Für Demokratie – 
auch in Europa
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Bei geringfügig
Beschä�igten

Bei den
Teilzeit-

Beschä�igten

Bei den
Vollzeit-

Beschä�igten

12,2 %
Männer

18,9 %
Frauen

20,4 %
Männer

20,9 %
Frauen

15 % der Bremer Beschä�igten arbeiten im Niedriglohnbereich
(= Stundenlohn unter 13,04 €)

Atypische Arbeitsverhältnisse
Anteil an der Gesamtbeschäftigung, 2022

66 %14 %5 %

*25 – 54 Jahre: Somit sind Studierende und Menschen in 
Altersrente ausgeschlossen.

Anteil der Helferjobs
An- und ungelernte Beschäftigte

20,8 %

Besonders viele Helferjobs finden sich in der 
Gastronomie, der Logistik und zunehmend auch 
im Gesundheits- und Sozialwesen.

Niedriglohn findet sich vor allem in Reinigungsberufen, in der Gastronomie und im Verkauf.

Von allen Beschäftigten haben 
13,7 % der Frauen und 

9,1 % der Männer prekäre Jobs.

Befristung

6,6 %
Leiharbeit

3,9 %
Teilzeit

27,7 %
Minijob*

5,7 %

Schlecht bezahlt  
und unsicher –  
prekäre Jobs in Bremen 
 

Jeder 9. Job ist prekär: gut 11 Prozent der Bremer 

Beschäftigten arbeiten als Helfer mit niedrigem 

Einkommen in Teilzeit, Leiharbeit oder im Minijob  –  

das sind rund 43.300 Menschen.

Illustration: Asja Beckmann
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Kurz 
gemeldet

Für aktuelle Informationen und   
Neuig keiten registrieren Sie sich  
für  unseren  Newsletter:
  www.arbeitnehmerkammer.de/newsletter

Interaktives   
Online-Tool rund um 
Schwangerschaft, 
 Mutterschutz und 
 Elternzeit 
Auf das Elternsein kann einen niemand vorbereiten. Auf 
die damit verbundenen rechtlichen und organisatorischen 
Herausforderungen schon. In unserem neuen Online-Tool 
„Eltern werden – der Bremer Familienplaner“ können sich 
Beschäftigte in Bremen und Bremerhaven anhand eines 
Geburtstermins die für sie relevanten rechtlichen Fristen 
und Termine errechnen lassen.
 Eine Schwangerschaft ist an sich aufregend genug, 
doch werdende Mütter und Väter müssen sich noch ganz 
andere Gedanken machen: Wann melde ich es dem Arbeit-
geber, wann erzähle ich es den Kolleginnen und Kollegen? 
Muss ich die Elternzeit jetzt schon durchplanen? Und wie 
kann ich mich eigentlich mit meinem Partner aufteilen? 
Wie behalte ich den Überblick über alle erforderlichen 
Anträge von Elternzeit über Kindergeld bis Krankenver-
sicherung? 
 Das neue Tool zeigt anhand einer interaktiven 
 Zeitleiste, welche Anträge wann gestellt werden können 
und müssen. Unterteilt in sechs Abschnitte von Beginn 
der Schwangerschaft bis zum achten Lebensjahr  werden 
die Themen des jeweiligen Zeitraums übersichtlich 
zusammen gestellt – in Phase 1 etwa, welche Maßnahmen 
Arbeitgeber zum Schutz der Schwangeren treffen müssen, 
wie sie bei einem Beschäftigungsverbot finanziell abge
sichert sind oder wie es für werdende Mütter mit dem 
Kündigungsschutz während einer Probezeit aussieht. 

Sobald das Kind auf der Welt ist, erwartet die Eltern dann 
ein Bündel an zu erledigenden Formalitäten. Damit die 
Familienzeit nach der Geburt nicht zu kurz kommt,  zeigen 
wir anhand einer Checkliste, welche Dokumente bereits 
vorbereitet werden können. Außerdem stellen wir die 
nötigen weiterführenden Links zu den entsprechenden 
Behörden und Anträgen zur Verfügung.

 elternwerden.arbeitnehmerkammer.de

Tipps von A bis Z für  
Pflege-Beschäftigte 
Im Land Bremen arbeiten rund 16.000 Beschäftigte in der 
Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege – 
in den Kliniken sowie in den stationären und ambulanten 
Pflegeeinrichtungen. 
 Die Bedingungen in den vergangenen Jahren sind 
schwieriger geworden: Arbeitszeiten, Gehaltsfragen, 
Überlastung, Schutz der Erholungszeiten – das sind die 
 Themen, mit denen Pflegebeschäftigte in die Rechts  be
ratung der Arbeitnehmerkammer kommen.
 Deshalb haben wir knapp und verständlich Ant-
worten auf viele Fragen zusammengefasst, von Arbeits-
zeit und Bildungszeit (früher Bildungsurlaub) über 
Nebenverdienst und Rufbereitschaft bis hin zur Zeugnis   er-
stellung und Zuverdienst. Auch finden sich hier hilfreiche 
 Adressen und wichtige Ansprechpartner. 
 „Wir in der Pflege – Tipps von A bis Z“ – und 
zusätzlich aktuelle Veranstaltungshinweise und Positionen 
der Arbeitnehmerkammer zum Thema Pflege – finden Sie 
auf unserer Internetseite unter 

 arbeitnehmerkammer.de/pflege 

Wir in der Pflege
Tipps von A bis Z

www.arbeitnehmerkammer.de
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SCHWERPUNKT 

Arbeiten und  
Angehörige pflegen 
— Doppelbelastung 
ohne Feierabend

Dass eine nahestehende Person pflegebedürftig 

wird, kann von heute auf morgen passieren. 

Wer die Pflege selbst übernimmt und weiterhin 

erwerbstätig bleibt, ist mit erheblichen 

Anstrengungen konfrontiert – sowohl zeitlich 

als auch emotional. 

Text: Anne-Katrin Wehrmann – Fotos: Jonas Ginter



könne sie sofort losfahren: „Da wirken 
der Arbeitgeber und meine Kollegen 
wirklich unterstützend. Wenn das nicht 
wäre, müsste ich die Pflege anders 
organisieren.“ Trotz der Freiräume, die 
sie bei der Arbeit hat, nimmt sie die 
Pflege ihrer Mutter durchaus auch als 
Belastung wahr. „Man gibt da ja ganz 
viel und fühlt sich verantwortlich“, 
erläutert sie. „Feierabend hat man bei 
diesem Thema nie, aber ich mache das 
gern.“

Unterstützungsangebote ausbauen
Etwa jede achte abhängig beschäftigte 
Frau und jeder elfte abhängig beschäf-
tigte Mann betreut pflegebedürftige 
Angehörige: Das geht aus einer aktu-
ellen Arbeitszeitbefragung der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BauA) hervor. „Angesichts 
der starken emotionalen und zeitli-
chen Beanspruchung durch die Pflege 
hat ungefähr ein Drittel der Hauptpfle-
gepersonen im erwerbsfähigen Alter 
ihre Arbeitszeit verringert“, berich-
tet Kai Huter, Referentin für Arbeits-
schutz- und Gesundheitspolitik bei der 
Arbeitnehmerkammer. „Einige stei-
gen auch vorübergehend ganz aus 
dem Erwerbsleben aus.“ Dabei redu-
zieren Frauen häufiger die Stunden, 
um alles unter einen Hut zu bekom-
men, während männliche Pflegende 
verstärkt externe Hilfe in Anspruch 
nehmen. „Wir brauchen in den Betrie-
ben flexiblere Angebote für pflegende 
Angehörige, um Erwerbs- und Sorge-
arbeit besser mitein ander in Einklang 
zu bringen“, fordert Huter und nennt 
flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeits-
zeitkonten und groß zügige Homeoffice 
Regelungen als mögliche Beispiele.

Die aktuelle gesetzliche Lage zum 
Thema (siehe Info-Kasten) ist nach Aus-
sage der Referentin unübersichtlich und 
schwer verständlich. „Darum wäre es 

wichtig, alle Regelungen in einem ein-
zigen Gesetz zusammenzuführen und 
zu vereinfachen“, macht sie  deutlich. 
 „Gleichzeitig sollten  analog 
zum Elterngeld auch in Pflege zeiten 
Lohneinbußen zumindest in Teilen 
kompensiert werden, um pflegende 
Angehörige zu entlasten.“ Darüber 
 hinaus gelte es Schutzbestimmungen 
zur Rückkehr an den Arbeitsplatz wei-
ter zu verbessern. Vor allem bräuch-
ten berufstätige pflegende Angehörige 
allerdings ausreichend externe Unter-
stützungsmöglichkeiten: „Nur so lassen 
sich Verdienstausfälle und insbesondere 
Phasen des Komplettausstiegs vermei-
den, durch die gerade für Frauen lang-
fristig das Verarmungsrisiko steigt“, 
betont Huter. „Angebote der ambu-
lanten und der stationären Pflege, vor 
allem auch der Kurzzeitpflege, müssen 
darum dringend ausgebaut werden.“ 

Allerdings: Der Landespflegebericht 
Bremen 2023 zeigt, dass das Gegen-
teil der Fall ist. Demnach ist die Zahl 
der Pflegebedürftigen im Land Bre-
men seit 2015 deutlich gestiegen, wäh-
rend die Kapazitäten der pflegerischen 
Angebote kaum gewachsen sind. „Dar-
aus resultiert in den meisten Bereichen 
ein Rückgang des Versorgungsgrads“, 
heißt es in dem Bericht. Eine Entwick-
lung, die in die völlig falsche Richtung 
geht, ist Kai Huter überzeugt. Dabei 
verweist sie auf eine aktuelle Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW), aus der im Vergleich mit 
anderen europäischen Ländern hervor-
geht: Je mehr ein Land in sein formelles 
Pflege system investiert, umso kleiner ist 
der Gender Care Gap – also der Unter-
schied zwischen den Geschlechtern 
in der informellen Pflege. „Das zeigt: 
Ein starker Wohlfahrtsstaat mit hohen 
Ausgaben für formelle Pflegeangebote 

Mittwochs ist Pflegetag für 
Sibylle Albrecht. „Meine 
Kollegen sagen dann 
manchmal: Ah, du hast 

wieder deinen freien Tag“, berichtet 
sie. „Dann antworte ich: Nein, ich habe 
nicht frei. Ich pflege meine Mutter.“ 
Seit ihre 86jährige Mutter Pflegegrad 2 
hat und hilfsbedürftig ist, kümmert sich 
Albrecht um alles, was zu erledigen ist. 
Sie kauft ein, besorgt Rezepte, stellt 
Tabletten, organisiert Hilfsmittel, küm-
mert sich um das seelische und körper-
liche Wohl – und ist einfach da, wenn 
sie gebraucht wird. Bei Bedarf auch 
an allen anderen Tagen in der Woche. 
„Ich bin immer die erste Ansprech-
person und habe mein Telefon perma-
nent im Blick“, sagt die 60- Jährige. 
Ständige Begleitung ist dabei die Sorge, 
dass etwas passieren könnte. „Wenn 
ich meine Mutter telefonisch nicht er -
reichen kann, fahre ich hin. Das ist 
immer ein Auf und Ab, auch mit den 
Gefühlen – und manchmal nehme ich 
das dann auch mit zur Arbeit.“
 Als gelernte Krankenschwester 
mit einer engen Bindung zu ihrer Mut-
ter war für Sibylle Albrecht von Anfang 
an klar, dass sie die Pflege selbst über-
nehmen will und auf einen ambulan-
ten Pflegedienst verzichtet, solange das 
möglich ist. Seit ein paar Jahren arbei-
tet sie als Quereinsteigerin in der Ver-
waltung der Arbeitnehmerkammer, wo 
sie ihre ursprüngliche Vollzeitstelle auf 
30 Stunden reduziert hat. „Anders wäre 
das nicht machbar“, sagt sie. Wenn es 
bei ihrer Mutter einen Notfall gebe, 

„Gleichzeitig sollten  analog 

zum Elterngeld auch in 

 Pflegezeiten  Lohneinbußen 

zumindest in Teilen 

 kompensiert werden.“ 

Kai Huter

„Wir brauchen in den 

 Betrieben flexiblere  Angebote 

für pflegende Angehörige, um 

Erwerbs- und Sorge arbeit 

besser miteinander in Ein-

klang zu bringen.“ 

Kai Huter

Susanne Schulz und  

ihre Schwester  

pflegen ihre Eltern.
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kann geschlechtsspezifische Ungleich-
heiten bei der Pflege von Angehörigen 
erkennbar abmildern“, macht Huter 
deutlich.

Pflegestützpunkt bietet 
Orientierung
Auch Jörn Behrens stellt in der täg-
lichen Praxis fest, dass sich deutlich 
mehr Frauen als Männer um die Pflege 
von Angehörigen kümmern. „Es sind oft 
Töchter und Schwiegertöchter, die da 
eingebunden sind“, berichtet der Bera-
ter des Pflegestützpunkts Land Bremen. 
Gerade von berufstätigen Pflegen den 
bekommt er immer wieder zu hören, 
wie anstrengend die Doppelbelastung 
aus Erwerbstätigkeit und Sorgearbeit 
ist. „Es ist ja nicht nur das Organisato-
rische, was da geregelt werden muss“, 
erläutert er. „Wenn ein nahestehender 
Mensch plötzlich pflegebedürftig ist 

und Hilfe braucht, dann ist 
das auch eine große psychi-
sche Belastung – vor allem 
dann, wenn auch kogni-
tive Einschränkungen wie 
eine Demenz damit verbun-
den sind.“ Viele Angehörige 
 würden sich dann selbst erst 
einmal hilflos fühlen und 
nicht weiterwissen.
 Wer in einer solchen 
Situation ist und Unter-
stützung benötigt, kann sich 
an einen der sechs landes-
weiten Standorte des Pflege
stützpunkts wenden. Kosten-
los und neutral bieten die 
Beraterinnen und  Berater 
dort umfassende Orien-
tierung und bündeln rele-
vante Informationen. „Wir 
klären darüber auf, wel-

che Hilfsmöglich-
keiten es gibt, und 
unterstützen bei 
Bedarf auch beim 
Ausfüllen von  
Anträgen“, sagt 
Behrens. „Und 
wir  weisen auf 
Möglichkeiten der  
Entlastung hin,  
zum Beispiel durch 
 ambulante Pflege dienste, 
Tages    pflege oder Verhin-
derungspflege.“  Häufig sei 
allerdings das  Problem, dass 
die zu Pflegen den keine 
Hilfe von Fremden an -
nehmen wollten. „Da helfen 
dann im Zweifel nur klare 
Ansagen“, betont der Pflege-
berater. „Es nützt ja nichts, 
wenn die Pflegeperson kom-
plett über ihre Grenzen geht 
und am Ende zusammen-
bricht.“ Insgesamt brau-
che es aus seiner Sicht mehr 
gezielte Beratungs angebote: 
„Am besten auch in den Be -
trieben selbst – dann hät-
ten die Betroffenen direkt 
bei der Arbeit eine Anlauf-
stelle und die nötige Unter-
stützung.“

„Es sollte mehr  
Wertschätzung geben“
Susanne Schulz teilt sich die 
Pflege ihrer Eltern mit ihrer 
Schwester und sagt, dass es 

ohne die Unterstützung ihres Arbeit-
gebers nicht gehen würde. Sie hat eine 
40-Stunden- Stelle als Sekretärin in 
einem Steuerbüro und ist faktisch von 
7.30 Uhr bis 17 Uhr im Büro. „Aber 
mein Arbeitgeber hat viel Verständ-
nis für meine Situation“, erzählt sie. 
„Wenn etwas ist, kann ich einfach los-
fahren.“ Ihr Vater hat Pflegegrad 2, ihre 
Mutter seit einem Schlaganfall Pflege-
grad 4. Und auch, wenn sie anfangs 
Hemmungen gehabt habe, ihre Mutter 
zu waschen: „Man gewöhnt sich daran. 
Und ich empfinde es als Geschenk, 
wenn meine Mutter sich wohlfühlt.“ 
Ihre Eltern hätten ihr immer viel 
gegeben: „Jetzt ist es für mich selbst-
verständlich, dass ich etwas zurück-
gebe.“

„Es sind tausend Sachen, die man 

braucht und wissen muss, das 

macht man nicht so  nebenbei.“ 

Susanne Schulz, die ihre Eltern pflegt

„Feierabend hat man bei  diesem 

Thema nie, aber ich mache das gern.“ 

Sybille Albrecht, die ihre Mutter pflegt 
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Kai Huter,  
Referentin für 

Arbeitsschutz- 

und Gesund-

heitspolitik

Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, die 
der Beschäftigten in der Pflege aber nicht 
in der gleichen Weise. Der Landespflegebe-
richt bestätigt, was viele pflegende Ange-
hörige im Alltag spüren: Es wird schwie-
riger, dringend benötigte professionelle 
Unterstützung oder Pflegeheimplätze zu 
finden. Besonders prekär ist es im Bereich 
der Kurzzeitpflege. Für berufstätige pfle-
gende Angehörige wird die Situation 
immer schwieriger – hier muss dringend 
gegengesteuert werden. Wer seine Arbeits-
zeit reduzieren muss, weil keine professi-
onelle Unterstützung zu finden ist, hinter-
lässt Lücken auf dem Arbeitsmarkt.

Die Pflegeinfrastruktur muss ausgebaut, 
eine weitere Verschlechterung aufgehal-
ten werden. Die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in der Langzeitpflege und die 
Reduktion von Ausbildungsabbrüchen sind 
essenzielle Ansatzpunkte, um die benöti-
gten Pflegekräfte im Beruf zu halten.

Gleichzeitig müssen pflegende Angehörige, 
die ihre Arbeitszeit reduzieren, finanziell 
und rechtlich besser abgesichert werden. 
Auch die Unternehmen sind gefragt, ihren 
Beschäftigten durch flexible Regelungen 
unterstützend entgegenzukommen.

Pflegende 
Angehörige 
brauchen 

Unterstützung!

 Und doch merkt auch Sus-
anne Schulz, dass ihr ein langer Tag 
in den Knochen steckt, wenn sie zwei- 
oder dreimal pro Woche erst gegen 
21.30  Uhr nach Hause kommt. „Es 
sind tausend Sachen, die man braucht 
und wissen muss, das macht man nicht 
so nebenbei“, sagt sie. „Das leiste ich 
alles noch hintendran, da würde ich 
mir schon ein bisschen mehr Anerken-
nung wünschen.“ Unter anderem sollte 
die finanzielle Situation der privat Pfle-
genden mehr gesehen werden, meint 
sie. „Ich finde es zum Beispiel unge-
recht, dass pflegende Angehörige nur 
dann Rentenansprüche für ihre Pflege-
arbeit erwerben, wenn sie parallel nicht 
mehr als 30 Stunden pro Woche abhän-
gig beschäftigt sind. Es ist keine Selbst-
verständlichkeit, was viele für ihre 
Eltern tun. Dafür sollte es mehr Wert-
schätzung geben.“

„Wenn ein  nahestehender 

Mensch plötzlich 

 pflegebedürftig ist und 

Hilfe braucht, dann ist das 

auch eine große psychische 

 Belastung.“

Jörn Behrens,  
Berater des Pflegestützpunkts

Beratung und Unterstützung 
zum Thema Pflege von Ange-
hörigen gibt es unter anderem 
hier:

  Rechtsberatung der 
 Arbeitnehmerkammer 

 0421 . 3 63 01-11 (montags 
bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr, 
freitags von 9 bis 12 Uhr)

  Pflegestützpunkt  
Land Bremen 
sechs Standorte in Bremen 
und Bremer haven  

 www.bremen-pflegestuetz-
punkt.de

Laut Pflegezeitgesetz haben Beschäftigte das Recht auf eine Frei-
stellung von zehn Tagen, um in akuten Fällen eine sofortige pflegeri-
sche Versorgung des betroffenen Angehörigen sicherzustellen oder eine 
bedarfsgerechte Pflege zu organisieren. Für diese Freistellung lässt sich 
bei der zuständigen Pflegekasse eine Lohnersatzleistung (das Pflege-
unterstützungsgeld) beantragen, sofern eine Kompensation des Ver-
dienstausfalls nicht arbeitsvertraglich, tariflich oder betrieblich gewähr-
leistet ist. Bei längeren Pflegezeiten ist eine vollständige oder teilweise 
Freistellung vom Arbeitsplatz ohne Entgeltfortzahlung für die Dauer von 
bis zu sechs Monaten möglich. Einen durchsetz baren Rechtsanspruch 
darauf gibt es allerdings nur in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten. 

Das Familienpflegezeitgesetz ermöglicht für die Pflege in häus licher 
Umgebung eine Arbeitszeitreduzierung auf bis zu 15 Stunden für maxi-
mal 24 Monate. Hier besteht der Rechtsanspruch nur in Be  trieben mit 
mehr als 25 Beschäftigten. In kleineren Unternehmen können auf frei-
williger Ebene gleichlautende Vereinbarungen getroffen werden.  

Weitere Möglichkeiten der Arbeitszeitreduzierung bietet das Teilzeit- 
und Befristungsgesetz.
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Unfallversicherung – 
guter Schutz  
für wenig Geld?

Text: Annabel Oelmann  
Vorständin der  Verbraucherzentrale  Bremen
Illustration: Anika Falke

Ob mit dem Fahrrad, im Urlaub oder beim Sport –  
ein Unfall ist schnell passiert. Guten Schutz bietet dann eine 
private Unfallversicherung.
 Die private Unfallversicherung umfasst alle Unfälle 
des täglichen Lebens – sowohl in der Freizeit als auch wäh-
rend der Arbeit. Der Schutz gilt weltweit. Besonders wichtig 
ist sie für Selbstständige, Personen ohne Beruf, Hausfrauen 
und Hausmänner, für Personen mit einem sehr hohen Unfall-
risiko und für Erwerbstätige mit Vorerkrankungen, die keine 
Berufs unfähigkeitsversicherung abschließen können.

Welche Absicherungen gibt es noch?
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind schon für Arbeits- 
und Wegeunfälle und bei Berufskrankheiten abgesichert. Das 
ist eine Pflichtversicherung, die der Arbeitgeber über die 
Berufsgenossenschaft abschließen muss und bezahlt. Kinder 
und Jugendliche haben im Kindergarten, in der Schule und 
der Universität ebenfalls Versicherungsschutz. Auch der Hin- 
und Rückweg ist versichert. Dabei besteht aber kein Ver-
sicherungsschutz in der Freizeit, im Haushalt, im Straßen-
verkehr und im Urlaub. Wer hier abgesichert sein möchte, 
kann über den Abschluss einer privaten Unfallversicherung 
nachdenken.
 Sehr viel wichtiger als eine Unfallversicherung 
ist für die meisten Menschen zum Beispiel eine Berufs-
unfähigkeitsver sicherung. Die tritt auch dann ein, wenn Men-
schen durch eine Krankheit berufsunfähig werden, nicht nur 
bei einem Unfall. Eine Krankentagegeldversicherung hilft 
bei Verdienstausfällen ebenfalls bei Krankheit und Unfall. 

Der eigene Tod und die Versorgung der eigenen Nachkom-
men lässt sich besser mit einer Risikolebensver sicherung 
 abdecken.

Welche Leistungen kann ich versichern?
Die wichtigste Leistung der Unfallversicherung ist die Zah-
lung eines einmaligen Geldbetrags, der Invaliditätsleistung. 
Voraussetzung ist eine „dauerhafte Beeinträchtigung der kör-
perlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit“. Das ist der Fall, 
wenn die Unfallfolgen voraussichtlich länger als drei Jahre 
bestehen bleiben und eine Besserung nicht zu erwarten ist.
 Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem 
Grad der eingetretenen Invalidität. Die Unfallversicherung 
leistet einen Prozentsatz der vereinbarten Versicherungs-
summe. Dabei kommt es darauf an, wie stark die dauernde 
Beeinträchtigung des Körperteils im Versicherungsver-
trag berücksichtigt wird. Vorerkrankungen und Gebrechen 
 können die Versicherungsleistung mindern. 

Worauf sollte ich bei einer Unfallversicherung achten?
Achten Sie darauf, dass Kosten für Such-, Rettungs- oder 
 Bergungseinsätze und unfallbedingte kosmetische Opera-
tionen versichert sind. Wenn Sie eine Unfallversicherung 
abschließen möchten, müssen Sie im Antrag die Fragen zum 
Gesundheitszustand vollständig und wahrheitsgemäß beant-
worten, sonst ist der Versicherungsschutz gefährdet. Tarif-
stufe und Beitrag richten sich nach dem zu versichernden 
Risiko (etwa: Beruf, Hobbys). Kommt es einmal zum Unfall, 
müssen Sie Fristen beachten. 

Bei Fragen lassen Sie sich in der unabhängigen Versiche-
rungsberatung der Verbraucherzentrale individuell beraten.

  

Mehr Infos zur Unfallversicherung:
www.verbraucherzentrale.de/wissen/
geld-versicherungen/weitere-versicherungen

Sie haben Fragen zur privaten Vorsorge? Hier hilft 
die unabhängige Beratung der Verbraucherzentrale. 
Beschäftigte im Land Bremen, also alle Kammer- 
Mitglieder, zahlen bei der Verbraucherzentrale nur 
die Hälfte für eine Beratung zu arbeitnehmernahen 
 Themen wie Altersvorsorge, zusätzliche Krankenver-
sicherung oder Berufsunfähigkeitsrente. Zusätzlich 
gibt es rund 30 Ratgeber zum halben Preis.

Weitere Infos auf der Rückseite dieses Magazins.

GASTBEITRAG
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Entspannt 
ab in den 
Urlaub
Der Sommerurlaub steht für viele vor der 

Tür. Was Beschäftigte zur schönsten Zeit des 

Jahres wissen sollten.

Text: Hanna Mollenhauer
Foto: Kay Michalak 
Juristische Beratung: Ingo Kleinhenz

  Wie viele Tage Urlaub  
stehen mir zu?

In jedem Kalenderjahr stehen Ihnen bei 
einer Sechs-Tage-Woche mindestens 
24 Werktage zu (entsprechend 20 Tage 
bei einer Fünf-Tage-Woche). In Arbeits- 
oder Tarifverträgen können aber mehr 
Urlaubstage vereinbart sein.

  Was passiert, wenn ich  
im Urlaub krank werde?

Wenn Sie Ihre Arbeitsunfähigkeit durch 
ein ärztliches Attest nachweisen, wird 
die Zeit der Erkrankung nicht auf den 
Urlaub angerechnet. Die „ver lorenen“ 
Urlaubstage können also nachgeholt 
werden. Aber: Die durch Krankheit 
ausgefallenen Urlaubstage dürfen Sie 
nicht einfach hinten an den Urlaub 
dranhängen. Die verpassten Urlaubs-
tage  müssen Sie noch einmal gesondert 
beim Arbeitgeber beantragen. 

 Darf ich im Urlaub arbeiten?
Sie dürfen keiner dem Urlaubszweck 
widersprechenden Arbeit (also einer, 
die dem Erwerb dient) im Urlaub nach-
gehen. Das gilt auch, wenn der Urlaub 

am Ende des Arbeitsverhältnisses in 
der Kündigungsfrist gewährt worden 
ist. Ehrenamtlich dürfen Sie auch im 
Urlaub arbeiten. 

 Wer legt den Urlaub fest?
Grundsätzlich legt der Arbeitgeber 
den Urlaub fest. Dabei muss er jedoch 
Ihre Urlaubswünsche berücksichti-
gen. Unter bestimmten Bedingungen 
kann der Arbeitgeber Ihren Urlaubs-
wunsch aber ablehnen: etwa wenn 
dringende betriebliche Gründe vorlie-
gen oder die Urlaubswünsche anderer 
Kolleginnen oder Kollegen, die unter 
sozialen Gesichtspunkten den Vorrang 
verdienen (etwa wegen schulpflich-
tiger Kinder), Ihrem Urlaubswunsch 
entgegen stehen. Übrigens: Im Urlaubs-
jahr müssen mindestens zwölf Werk-
tage (zwei Wochen) zusammenhängend 
gewährt werden.

  Darf der Arbeitgeber  
Urlaub zurücknehmen oder 
vorzeitig beenden?

Mit der Festlegung ist auch der Arbeit-
geber grundsätzlich gebunden. Bei 
unvorhergesehenen Ereignissen und 
Notfällen können Sie jedoch verpflich-
tet sein, den Urlaub vor Antritt rück-
gängig zu machen. Ein Rückruf aus 
dem Urlaub ist hingegen unzulässig. 
Selbst wenn es zwischen Ihnen und 

Ihrem Arbeitgeber so vereinbart war, 
verstößt eine vorzeitige Beendigung 
durch den Arbeitgeber gegen zwingen-
des Urlaubsrecht. 

  Kann ich mir den Urlaub 
 auszahlen lassen?

Grundsätzlich nicht. Nur wenn der 
Urlaub wegen der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht mehr in 
Freizeit genommen werden kann, 
besteht ein Anspruch auf sogenannte 
Urlaubsabgeltung. Etwas anderes gilt 
in Berufszweigen, in denen ein Sozial- 
beziehungsweise Urlaubskassen ver-
fahren eingerichtet ist. In diesen Fällen 
kann der Urlaubsanspruch auch beim 
nächsten Arbeitgeber geltend gemacht 
werden.

  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mitglieder der Arbeitnehmerkammer 
können sich kostenlos arbeitsrecht-
lich beraten lassen – auch zum Thema 
Urlaub. Infos auf der Rückseite dieses 
Magazins.
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Weitere Veranstaltun gen und 
 Informationen unter  

 www.arbeit nehmer kammer.de/
veranstaltungen

Foto: Studio Ignatov

Mathias Mester liest aus    

„Klein anfangen, groß rauskommen“ 

4. Mai, 20 Uhr

Capitol, Bremerhaven

LUX Freilicht: Open-Air-Kino  

und Kino mit Livemusik im  

Bremer  Norden 

6. Juni – 1. August

Bremen-Nord

Foto: Boris Breuer

tekst-Lesereihe:  

Stephan Anpalagan – Kampf 

und Sehnsucht in der Mitte der 

 Gesellschaft, 31. Mai, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt westend  

BUCH-TIPP

Die Welt geht unter,  
und ich muss  
trotzdem arbeiten? 
Weber, Sara: Die Welt geht unter,  
und ich muss trotzdem arbeiten?
Kiepenheuer & Witsch, 2023, 237 S.

Gender PayGap, Fachkräftemangel, Pandemie, 
Krieg und Klimakrise – wie kann Arbeit für alle 

gerechter, gesünder und ökologischer werden? Die Journalistin und ehema-
lige Redaktionsleiterin von LinkedIn Sara Weber sagt: Unsere Arbeitswelt be-
nötigt systemische Veränderungen – SelfCareRatgeber oder New WorkAn-
sätze reichen nicht aus. In ihr Buch fließen zahlreiche Studien und Statistiken 
ein, ebenso Best-Practice-Beispiele aus verschiedenen Ländern und Berufs-
feldern, etwa Tests zur Vier-Tage-Woche in Island. Eine wichtige Rolle bei 
der nachhaltigen Transformation der Arbeitswelt spielen ihrer Meinung nach 
Gewerkschaften und Betriebsräte. Ein Schwerpunkt ihrer Analyse liegt auf dem 
CareBereich – die Lösungsansätze stützen sich dabei auch auf die Studie der 
Arbeitnehmerkammer „Ich pflege wieder, wenn …“. Ein gut lesbares und klar 
argumentierendes Buch mit umfangreichem Quellen- und Literaturverzeichnis. 

Dieses Buch können Sie in Ihrer Stadtbibliothek ausleihen.

VERANSTALTUNGSTIPP

„Periode ist politisch“ 
– ein Science Slam
Am Freitag, 24. Mai um 18 Uhr laden wir nach 
 Bremerhaven ein, zu einem interaktiven Vortrag 
mit der Autorin und Journalistin Franka Frei. Die 
Periode ist omnipräsent und dennoch gilt sie nach 
wie vor als Tabu, was weitreichende Konsequen-
zen für die Umwelt, Wirtschaft und Geschlechter-
gleichstellung hat. Franka Frei spricht über  Kultur 
und Geschichte, Religion und Wissen schaften, 

Gender-Medizin und die Frage, warum Menstrua tionsprodukte kosten frei 
auf öffentlichen Toiletten verfügbar sein sollten. Im Anschluss gibt es Raum 
für Fragen und Diskussionen, ein Quiz und viele Infos rund ums Thema 
Menstruation (shygiene) und die Möglichkeit, einen  Periodenschmerzsimulator 
auszu probieren.

Beschäftigte mit KammerCard erhalten auf die 
 BIBCARD der  Stadt bibliothek zehn Prozent Ermäßigung! 
  www.arbeitnehmerkammer.de/kammercard

 Tipps & Termine
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= für Betriebs- und Personalräte= für Politikinteressierte= für alle

Veranstaltungen

= für Betriebs- und Personalräte= für Politikinteressierte= für alle

 BREMEN & BREMEN-NORD

7. Mai 
13 – 18 Uhr

Das digitale Betriebsratsbüro
Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

8. Mai
14 – 17 Uhr

Ein Jahr Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz – Eine Aufgabe auch  
für den Betriebsrat
Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

13. Mai

10. Juni 
je 
14 – 17 Uhr

Reihe: „Alles im Blick“
  Geschäftsführung und Organisation 
der Personalratsarbeit

  Allgemeine Aufgaben und Ablauf des 
Mitbestimmungsverfahrens

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

16. Mai
14 – 17 Uhr

Agile Arbeit gesund gestalten
Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

23. Mai
14 – 17 Uhr

Algorithmische Diskriminierung im 
Betrieb verstehen und erkennen
Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

26. Mai
17 Uhr

Musikalische Lesung: „Die Würde  
des Menschen ist unantastbar …“  
Eine  mahnende Liebes erklärung an  
das  deutsche Grundgesetz
Kulturwerkstatt westend, 
Waller Heerstraße 294, Bremen

31. Mai  
19.30 Uhr

tekst-Lesereihe:
Stephan Anpalagan – Kampf und 
 Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft
Kulturwerkstatt westend,  
Waller Heerstraße 294, Bremen

4. Juni
14 – 17 Uhr

Frauen-Mentoring-Programm
Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

4. Juni
18 – 
19.30 Uhr

4. Juni
18 – 
19.30 Uhr

Reihe: „Ihr Recht – einfach erklärt“
  Nicht erst im Ruhestand: Vorsorge-
vollmacht, Betreuungs- und 
Patienten verfügung

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen
  Mutterschutz, Elternzeit und Eltern- 
 geld – Infos für (werdende) Eltern

Lindenstraße 8, Bremen-Vegesack

6. Juni
3. Juni

LUX Freilicht: Open-Air-Kino und Kino 
mit Livemusik im Bremer Norden vom  
6. Juni bis 1. August 
um 19.00 Uhr im Schloss Schönebeck  
um 19.00 Uhr in der Burg Blomendal

12. Juni
14 – 17 Uhr

Kommunikation und Gestaltung der 
Betriebsratsarbeit: Zuhören und beraten
Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

20. Juni
19 Uhr

Ausstellungseröffnung: Hafenarbeit – 
Fotografien von Hans Brockmöller u. a.
Galerie im Foyer der Arbeitnehmerkammer

 BREMERHAVEN

7. Mai
25. Juni  
je 17 – 
18.30 Uhr

Reihe: „Ihr Recht – einfach erklärt“
 „Grundrente“ – Altersarmut ade? 
  Die gesetzliche Rente – ab wann und 
in welcher Höhe?

Forum, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

22. Mai

12. Juni 
je 
14 – 17 Uhr

Reihe: „Alles im Blick“
  Geschäftsführung und Organisation 
der Personalratsarbeit

  Allgemeine Aufgaben und Ablauf des 
Mitbestimmungsverfahrens

Forum, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

24. Mai
18 – 20 Uhr

„Periode ist politisch“ Science Slam  
mit Franka Frei
Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

30. Mai
19.30 Uhr

tekst-Lesereihe:  
Stephan Anpalagan – Kampf und 
 Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft
Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

3. Mai
4. Mai

25. Mai

1. Juni
je 20 Uhr

Capitol:
 Wortspiel zum Tag der Arbeit 
 Mathias Mester liest aus „Klein 
anfangen, groß rauskommen“

 Die Vermessung der Demokratie –  
ein Theaterabend über Wilhelm 
 Leuschner

 Pago Balke – Ernte 23 
Hafenstraße 156, Bremerhaven 

6. Juni  
14 – 17 Uhr

Kommunikation und Gestaltung der 
Betriebsratsarbeit: Zuhören und beraten 
Forum, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

bis 14. Juni Ausstellung „Zuhause in Grünhöfe“ 
 Fotografien von K. Michalak und N. Wolff
Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

20. Juni –
13. Sept

„Mare Maretim“ – Fotografien von 
A. Arndt und J. Schück
Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

 ONLINE

5. Mai
16 – 18 Uhr

Berufskrankheit – wenn Arbeit krank 
macht! Link über die Facebook-Seite der 
Arbeitskammer Saarland



Text: Anne-Katrin Wehrmann
Foto: Jonas Ginter

Die Pandemie-Zeit mit ihren Lock-
downs und Beschränkungen hat nicht 
nur im Privaten einiges durcheinander-
gewirbelt – auch im Berufsleben haben 
sich viele noch einmal neu orientiert. 
„Corona war eine schwierige Zeit“, sagt 
Hella Grapenthin, Weiterbildungs    be-
raterin bei der Arbeitnehmerkammer. 
„Es gab mehr Gelegenheit, sich mit 
Dingen auseinanderzusetzen. Bei vielen 
Beschäftigten hat das zu der Erkennt-
nis geführt, dass sie in ihrem Job 
nicht glücklich sind.“ Andere dagegen 
 mussten sich gezwungenermaßen einen 
neuen Arbeitsplatz suchen, weil ihnen 
in der Krise gekündigt wurde. „Unter 
dem Strich kommen jetzt deutlich mehr 
Menschen in unsere Beratung, die sich 
beruflich neu orientieren wollen oder 
müssen“, berichtet Grapenthin.
 Und das bedeutet auch: Bewer-
bungen schreiben und den Lebens-
lauf aktualisieren. Eine Frage, die 
dabei immer wieder aufkommt, ist 
die nach vermeintlichen oder tatsäch-
lichen Lücken. Wie sieht ein gelunge-
ner Umgang damit aus? Und ab wann 
ist eine Lücke eigentlich eine Lücke? 
„ Darüber lässt sich streiten“, erläutert 
die Beraterin. Während in der Fach-
literatur manchmal schon ein freier 
Zeitraum von zwei oder drei Monaten 
als problematisch angesehen werde, 
bezeichne sie selbst eher sechs Monate 
und mehr als Lücke. „Ab einem Jahr 
ist es dann definitiv auffällig. Das 
sollte man auf jeden Fall erläutern, 
sonst macht sich der Arbeitgeber seine 
 eigenen Gedanken. Und das ist nie gut.“

Tipps zum Umgang 
mit Lücken 

im Lebenslauf

Vorübergehende Arbeitslosigkeit, Krankheit,  

berufliche  Neuorientierung, eine ausgedehnte Reise:  

Es gibt viele Gründe, warum ein Lebenslauf  

in seiner  chronologischen Abfolge  vielleicht  

 Leerstellen  aufweist. Wichtig ist, damit transparent  

und ehrlich  umzugehen
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Immer bei der Wahrheit bleiben
Wer versucht, Lücken zu kaschieren, 
fällt damit meistens schnell auf. Zum 
Beispiel dann, wenn im restlichen 
Lebenslauf die konkreten Zeiträume 
von Tätigkeiten inklusive Monats-
angaben benannt sind, an kritischen 
Stellen aber nur Jahres zahlen auf-
tauchen. „Auch eine Auflistung von 
Erfahrungsjahren ohne Angabe von 
Zeiträumen zeigt einem potenziellen 
neuen Arbeitgeber, dass da Lücken 
sind“, macht Hella Grapenthin deut-
lich. Beides führe zu Fragezeichen und 
sollte vermieden werden: „Dann ist 
es besser, die Lücke zu benennen und 
zu erläutern“, meint die Expertin. Die 
häufigsten Gründe für Leerzeiten sind 
nach ihrer Erfahrung Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, die Pflege von Angehöri-
gen sowie Auszeiten nach dem Schul- 
oder Studien abschluss. Immer wieder 
werde sie zudem gefragt, wie es sich 
mit Elternzeiten verhalte. „Es ist nicht 
verpflichtend, Elternzeiten anzugeben“, 
sagt sie. „Aber es ist ratsam, damit 
keine Lücken entstehen.“ Ihr Tipp: Sich 
bewerbende Eltern sollten in dieser Zeit 
erworbene Kompetenzen betonen und 
möglichst alle Fortbildungen angeben, 
an denen sie teilgenommen haben.
 Grapenthin rät außerdem, 
transparent und vor allem ehrlich 
mit mög lichen Lücken umzugehen – 
und zugleich eine positive Darstel-
lung zu wählen, sofern sie der Wahr-
heit entspricht. Wer sich zum Beispiel 
 während des Studiums in der Flücht-
lingshilfe oder einem anderen Ehren-
amt engagiert hat, kann damit län-
gere Studienzeiten erklären. Wer den 
Studiengang wechselt, formuliert das 
besser als „akademische Neu  orien-
tierung“. Und Zeiten des Work and 
Travel finden im Lebenslauf ihren Platz 
als Berufser fahrung. „Ideal ist es, wenn 
sich Aspekte finden lassen, von denen 
das Unternehmen profitieren kann. Das 
erfordert dann manchmal ein ge  wisses 
Transferdenken, aber oft lassen sich 
auch Erfahrungen aus einer Weltreise 
oder einem Sabbatical auf konkrete 

Stellenausschreibungen abstimmen –  
wenn zum Beispiel Sprachkennt-
nisse oder Erfahrungen mit  kultureller 
Vielfalt gefragt sind.“ Bei allem gilt: 
Sowohl das Anschreiben als auch der 
Lebenslauf sollten authentisch sein. 
 Grapenthin: „Niemand sollte sich auf 
der Suche nach positiven Formulierun-
gen verbiegen.“

Positive Beispiele
Übrigens müssen vermeintliche Lücken 
im Lebenslauf nicht zwingend nega-
tiv zu verstehen sein. Bei entsprechen-
der Erläuterung können Umbrüche und 
berufliche Wechsel auch zeigen, dass 
eine Bewerberin oder ein Be  werber 
Neuem gegenüber offen ist, sich vor 
Veränderungen nicht scheut und viele 
Erfahrungen bei unterschiedlichen 
Arbeitgebern oder in unterschied-
lichen Branchen sammeln konnte. 
„Auch Lücken in Corona-Zeiten sind 
in Ordnung“, meint Hella Grapenthin. 
„Perso naler wissen, dass die Jobsuche 
in Krisen zeiten länger dauern kann.“ 
Hier ein paar Beispiele für Lebenslauf- 
Lücken, die nach Aussage der Weiter-
bildungsberaterin positiv gelesen 
 werden können:

    Studium mit gleichzeitigem Engage-
ment in einem Ehrenamt (zum 
 Beispiel als Erklärung für längere 
Studien zeiten)

  bei Studienwechsel: akademische 
Neuorientierung

   Stellenabbau aufgrund der Corona- 
Pandemie (längere Zeit der Arbeits-
losigkeit in Corona-Zeiten)

 Pflege der schwer erkrankten  Mutter
 berufliche Neuorientierung
 Sabbatical
 Work and Travel
  Elternzeit (sofern die Bewerberin 

oder der Bewerber in dieser Zeit an 
Fortbildungen teilgenommen hat, 
sollten diese angegeben werden)

Wer seinen alten Arbeitsplatz auf-
grund von Betriebsaufgabe, Insolvenz 
oder Stellenabbau verloren hat, kann 

das offen so darstellen. Etwas schwie-
riger ist es manchmal bei längeren 
Krankheitszeiten. „Wenn sich zum Bei-
spiel eine Auszeit aus gesundheitlichen 
Gründen im Lebenslauf findet, sollte 
deutlich gemacht werden, dass  dieser 
Zustand inzwischen vorbei ist und eine 
vollständige Genesung eingetreten ist“, 
meint Hella Grapenthin. „Das geht 
aber natürlich nur, wenn es auch tat-
sächlich so ist.“ Der abschließende Tipp 
der Expertin: Zeiten von Arbeitslosig-
keit sollten Bewerbende nicht einfach 
nur als „arbeitssuchend“ im Lebenslauf 
benennen, sondern alles aufführen, 
was eventuell berufsrelevant ist. „Das 
 können Weiterbildungen ebenso sein 
wie ehrenamtliche Tätigkeiten, Reisen 
oder Praktika. Alles ist besser als Still-
stand, denn es zeigt, dass jemand an 
Weiterentwicklung interessiert ist.“

Wer versucht,  
Lücken zu kaschieren, 
fällt damit meistens 
schnell auf.

„Corona war eine 
 schwierige Zeit.“

Hella Grapenthin, Weiterbildungsberaterin

Weiterbildungsberatung
Mitglieder der Arbeitnehmerkammer 
können sich kostenfrei, vertraulich und 
unabhängig zu Fragen der Weiterbildung 
beraten lassen, etwa bei 

  der Analyse des beruflichen 
 Werdegangs

  der beruflichen (Neu-)Orientierung
  Fragen zu Weiterbildungsangeboten 
  Bewerbungsverfahren
  der Vorbereitung auf Vorstellungs-
gespräche

  finanziellen Fördermöglichkeiten
  Anpassungsfortbildungen, Aufstiegs-
fortbildungen und Karriereplanung

  der Suche nach Informationen zu 
Umschulungsmöglichkeiten

Weitere Infos auf 
der Rückseite dieses 
 Magazins.

Bei Fragen zum persönlichen  An spruch 
auf Bildungszeit, zur Prüfung von 
Arbeitszeugnissen, zum Arbeitsvertrag 
oder etwa zu Rechten und  Pflichten, 
Urlaubsansprüchen und  Arbeits zeiten 
wenden Sie sich bitte an unsere 
Arbeitsrechtsberatung. Infos auf der 
Rückseite dieses Magazins.
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Philipp Mantheys 

Arbeitsalltag startet in 

der Regel mit Büroarbeit. 

Tidenabhängig macht er 

sich dann aber auf den 

Weg in die Häfen.
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Ein Herz für die  
Menschen an Bord

Als Diakon leitet Philipp Manthey die Bordbetreuung  
der Seemannsmission Bremerhaven

Text: Ulf Buschmann – Foto: Kay Michalak

Wifi!“ Der Jubelschrei eines Mitglieds der 
Besatzung der „Henneke Rambow“ hallt 
über und durch das ganze Schiff. Spätestens 
jetzt wissen alle in der Werft und an Bord, 

dass Philipp Manthey, der Mann von der Seemannsmission 
Bremer haven, gekommen ist. Im Gepäck hat er etwas, das 
die größtenteils von den Philippinen stammenden Seeleute 
sehnlichst erwartet haben: einen der Router der Seemanns-
mission. Dieser ist für sie wichtig, um Kontakt zu ihren 
 Familien zu halten.
 Philipp Mantheys offizielle Funktion lautet „Leiter der 
Bordbetreuung der Seemannsmission Bremerhaven“. Dort 
arbeitet er seit Ende Juli 2023. Seine Berufsbezeichnung: 
Diakon. Studiert hat der heute 28-Jährige Religionspädago-
gik und Soziale Arbeit an der CVJM-Hochschule Kassel. Mit 
diesen Kenntnissen könnte er auch den Jugendbereich einer 
Kirchengemeinde oder eines Kirchenkreises leiten. „Aber das 
ist nicht so meins“, sagt er, „mein Herz schlägt für die Schiff-
fahrt und die Menschen an Bord.“ Deshalb hat er sich für die 
Seemannsmission in Bremerhaven entschieden.

Die Verhältnisse auf den Schiffen weltweit kennt  Philipp 
Manthey auch von der „anderen Seite“. Denn bevor er 
in  Kassel loslegte, hat er erfolgreich sein Studium für 
 Seeverkehrs und Hafenwirtschaft in Elsfleth abgeschlossen. 
Durch seinen Werdegang habe er „den Widerspruch zwischen 
der Menschenwürde und den wirtschaftlichen  Interessen der 
Unternehmen“ kennengelernt.
 Die Freude der Seeleute sowie der bei jedem Bord-
besuch gezollte gegenseitige Respekt mit Begegnungen auf 
Augenhöhe haben ihm gezeigt: Hier bist du richtig. Hinzu 
kommt Philipp Mantheys Selbstverständnis als Diakon und 
Christ. Er spricht vom „Schatz der aufsuchenden Arbeit“.
 Für das alles bedarf es einer guten Vorbereitung im 
Büro an der Schifferstraße. Philipp Mantheys Arbeitsalltag 
startet in der Regel mit Büroarbeit. Er selbst macht sich 

GALERIE DER ARBEITSWELT

zusammen mit einem Kollegen oder allein von 9 bis 13 Uhr 
oder von 14 bis 18 Uhr auf den Weg in die Häfen. „Das ist 
tidenabhängig“, sagt der Diakon. Hintergrund: Die Aufmerk-
samkeit gilt erst einmal den Besatzungen auf den neu herein-
kommenden Schiffen. Zur Ausstattung von Philipp Manthey 
gehört ein Rucksack. Darin sind unter anderem Informations-
material über Bremerhaven und die Angebote der Seemanns-
mission, Sim-Karten für Mobiltelefone und einer der Router 
enthalten, über die die Bremerhavener verfügen.
 Auf einem der Geräte prangt gut sichtbar das Logo der 
Internationalen Transportarbeitergewerkschaft (ITF). „Sie ist 
unser wichtigster Verbündeter“, sagt Philipp Manthey. Die 
Aufgaben vor Ort als Inspektor übernimmt Verdi-Sekretär 
Sven Hemme. Während er sich um gewerkschaftliche Dinge 
wie Vertragsprobleme, Fragen der Heuer oder auch Diskrimi-
nierung von Besatzungsmitgliedern durch Offiziere kümmert, 
übernimmt die Seemannsmission die tägliche  Be treuung.
 Das alles, weiß Philipp Manthey, funktioniert indes 
nicht ohne gute Verbindungen etwa zu Behörden und Unter-
nehmen. Diese aufzubauen und zu pflegen gehört denn auch 
zu seinen Aufgaben. Er sagt: „Wir sind das menschliche 
Gesicht des Hafens, dafür müssen wir vernetzt sein.“

Bremerhaven ist einer von insgesamt 14 Standorten der Deut-
schen Seemannsmission; weltweit sind es 33 in 15 Ländern. 
Finanziert wird die Seemannsmission unter anderem aus 
Zuschüssen der Landeskirchen, Geld vom Bund und Spen-
den. Das Geld vom Bund gibt es, weil sich Deutschland in 
internationalen Verträgen zur Vorhaltung von sozialer Infra-
struktur in seinen Häfen verpflichtet hat.
 Diese Aufgabe übernehmen die Seemannsmission und 
das katholische Pendant „Stella Maris“. Die Seemanns mission 
bietet an ihren Standorten nicht nur Bordbetreuung an – 
in den sogenannten Seafarer’s Clubs, den Seemanns-Clubs, 
 können die Seeleute ihre Freizeit verbringen. 

    

„
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„Dieses Modellprojekt geht mit 
handfesten Verbesserungen für die 

Pflegebeschäftigten einher.“

Text: Jan Zier
Foto: Nikolai Wolff / St. Joseph-Stift

In Bremen startet jetzt das Modellprojekt „Ich pflege 
wieder, weil ...“ für gute Pflege im Krankenhaus.  
Wie kam es dazu?
 Elke Heyduck: Die Arbeitnehmerkammer hat 2022 die 
Studie „Ich pflege wieder, wenn …“ veröffentlicht, gemein-
sam mit der Arbeitskammer des Saarlandes und dem  Institut 
Arbeit und Technik in Gelsenkirchen. Bei der bundes-
weiten Befragung hat sich gezeigt, dass mehr als 50  Pro-
zent der Teilzeitkräfte ihre Arbeitszeit aufstocken  würden 
und knapp 60 Prozent der ausgestiegenen Pflegekräfte in 
ihren Beruf zurückkehren würden – wenn die Rahmenbedin-
gungen  stimmen! Allein im Land Bremen wären das bis zu 
1.500 Pflege fachkräfte mit Berufserfahrung. Da haben wir 
uns gedacht: Dafür brauchen wir jetzt einen Praxistest. Und 
deswegen gibt es das Modellprojekt.
 Mit dem Krankenhaus St. Joseph-Stift in Bremen 
haben wir einen Praxispartner, mit Claudia Bernhard eine 
Gesundheitssenatorin, die das Anliegen voll unterstützt 
und mit Claudia Schilling eine Arbeitssenatorin, die das 
Projekt aus der Entgelt- und Gleichstellungsstrategie des 
 Landes sowie mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus 
 finanziert. 

Was ist da konkret geplant?
 Dieses Modellprojekt geht mit handfesten Verbesse-
rungen für die Pflegebeschäftigten einher. Es soll dort 
Betriebsvereinbarungen geben, also sehr verbindliche Ver-
abredungen zwischen dem Arbeitgeber und der Mitarbeiten-
denvertretung zur Personaldecke, aber auch zum Ausfall-
management. In allen Kliniken, in der Pflege insgesamt 
haben wir ja ein Riesenproblem, sobald Beschäftigte krank 
werden oder aus anderen Gründen ausfallen, zum Beispiel 
wegen eines Notfalls in der Kinderbetreuung. Es wird aber 
noch weitere Verbesserungen geben. Zum Beispiel will das 
St. Joseph-Stift ein Einsteigerprogramm etablieren: Alle, die 
in die Pflege zurückkommen, sollen wirklich intensiv ein
gearbeitet werden. 

„Wir hoffen,  
dass das Schule macht“

Ein gemeinsames Modellprojekt von Krankenhaus, Politik und 
Arbeitnehmerkammer soll die Arbeitsbedingungen in der 

Pflege  verbessern. Fragen dazu an Elke Heyduck, Geschäftsführerin 
der  Arbeitnehmerkammer Bremen.

Bundesweite Studie  
„Ich pflege wieder, wenn …“

Wir haben 2021 rund 12.700 ausgestiegene oder 
Teilzeit-  Pflegefachkräfte befragt. Das Ergebnis: Min-
destens 300.000 Vollzeit-Pflegefachkräfte stünden in 
Deutschland zusätzlich zur Verfügung – sofern sich die 
Arbeitsbedin gungen in der Pflege deutlich ver bessern. 
In einem optimis tischen Szenario sind es sogar bis 
zu 660.000 Vollzeitkräfte. Basierend auf  dieser  Studie 
startet Bremen jetzt ein bundesweit einzigartiges 
Modellprojekt am Bremer St. Joseph-Stift zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen. Es soll zeigen, dass 
der Mangel an Pflegekräften vor allem ein Mangel an 
guten Arbeitsbedingungen ist.
 
Weitere Infos:   www.arbeitnehmerkammer.de/ 
studie-ich-pflege-wieder-wenn
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„Wir wollen zeigen, dass wir 
heute weniger einen  Mangel 
an  Pflegekräften haben als 

 vielmehr einen Mangel an guten 
 Arbeitsbedingungen.“

Welche konkreten Ziele hat die Arbeitnehmerkammer 
dabei?
 Wir hoffen, dass das Modellprojekt Schule macht. 
Wir wollen zeigen, dass wir heute weniger einen Mangel 
an Pflege kräften haben als vielmehr einen Mangel an guten 
Arbeitsbedingungen. Dann kommen die Leute wieder, dann 
stocken Beschäftigte ihre Stunden auf, weil sie so pflegen 
dürfen, wie sie es gelernt haben. Denn das große Problem 
in der Pflege ist ja die Schere zwischen dem, was man der 
Ausbildung lernt und dem Praxisalltag, in dem vieles aus 
Personal not nicht mehr möglich ist. 

Nur die Bezahlung bleibt wie sie ist, oder?
 Ja. Leider können wir an der Bezahlung nichts ändern. 
Wir können in Bremen jetzt keine Insel gründen, auf der ein 
angemessenes Gehalt für die Pflege gezahlt wird. Das ist ein 
dickes Brett, das die Politik bohren muss, damit die Pflege 
besser ausfinanziert wird – sowohl über die Krankenver
sicherung als auch – im Fall der Altenpflege – über die 
Pflege versicherung. Wir müssen also auf politischer Ebene 
weiter dafür kämpfen, dass es mehr Geld für die Pflege gibt! 

Soll hier in Bremen also ein bundesweites Vorbild 
 entstehen?
 Mit unserer Studie ist es uns sogar gelungen, im Bundes-
gesundheitsministerium für Aufmerksamkeit zu  sorgen. Jetzt 
hoffen wir natürlich, dass auch das Modell projekt Schule 
macht, in Bremen, aber auch in  anderen Bundes ländern – und 
am Ende eben auch bei der Bundesregierung ankommt. Wir 
müssen weiter an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
in der Pflege arbeiten – dann können auch wieder Fachkräfte 
zurückgewonnen werden, die einmal ausgebildet wurden. 

 
Elke Heyduck 
Geschäftsführerin der Arbeit-
nehmerkammer Bremen
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Das Interview in voller Länge  
finden Sie hier:   

 www.arbeitnehmer kammer.de/bam
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Im September 2024 starten zwei Zerti fikatsstudiengänge für Interessen-
ver tretungen an der Uni Bremen. Im berufsbegleitenden Master „Arbeit 
– Beratung – Organisation“ vom Zentrum für Arbeit und Politik der 
Universität Bremen und der Arbeitnehmer kammer Bremen beginnen die 
Studiengänge „Arbeitsbezogene Beratung“ und „Partizi pative Personal- 
und Organisa tionsentwicklung“.
Dauer: zwölf Monate (18 Präsenztage)
Bewerbungsfrist: 30. Juni 2024
Studienbeginn: 1. September 2024

Weitere Infos:  www.uni-bremen.de/mabo oder unter 0421 . 21 85 67 07

BAM — November / Dezember 2021

Fit für den Betriebs- 
und Personalrat
In einem bislang bundesweit einzigartigen Masterstudiengang an der  

Universität Bremen  lernen Interessenvertreterinnen und -vertreter Methoden und  

Strategien für ihre Arbeit im Gremium. Zwei Studierende erzählen.

Text: Insa Lohmann – Foto: Kay Michalak

gerufen und knüpft mit seinen In -
halten an die komplexen Transforma-
tionsprozesse in der Arbeitswelt an: 
Was bedeutet der Fachkräftemangel 
für die Arbeitsbedingungen von Mit-
arbeitenden? Wie kann der Betriebs-
rat bei neuen Techniken mitreden? Wie 
 können Produktionsprozesse umgestellt 
werden?

Michael Adebar ist Betriebsratsvor-
sitzender am Leibniz-Institut für Werk-
stofforientierte Technologien. Als an 
seinem Institut ein komplexer Orga-
nisationsentwicklungsprozess starten 
sollte, entschied er sich kurzerhand 
für den Master an der Uni Bremen. 
„Bei so einem Prozess wird jeder Stein 
umgedreht, das geht nicht ohne Know-
how“, sagt der 43jährige Baustoffprü-
fer. „Ich bin deswegen direkt mit dem 
Modul Personal- und Organisations-
entwicklung eingestiegen und konnte 

Ob Krankheit, Sorge um den 
Arbeitsplatz oder  Konflikte 
mit den Vorgesetzen: Wenn 
ihre Kolleginnen und Kol-

legen nicht mehr weiterwissen, kom-
men sie zu Natalie Kaluzny und 
Michael  Adebar. Die beiden Beschäftig-
ten aus Bremen sind als Betriebs- und 
 Personal rat oft die ersten Ansprech-
partner für Fragen, Probleme und Kon-
flikte der Angestellten. Jedes An  liegen 
ist individuell, nicht immer ist die Sach-
lage eindeutig. „In der Beratung der 
Mitarbeitenden muss man sehr fein-
fühlig und sensibel herausarbeiten, 
worum es eigentlich geht“, sagt  Natalie 
Kaluzny, stellvertretende Personal-
rätin bei der Handelskrankenkasse. „Im 
 Studium habe ich gelernt, worauf ich zu 
achten habe.“ 
 Die 35-Jährige studiert an der 
Universität Bremen „Arbeit – Bera-
tung – Or ganisation“, ein bundesweit 
einzigartiger Masterstudiengang, der 
sich speziell an Interessenvertretungen 
richtet. Seit 2019 können Betriebsräte, 
Personalräte, Mitarbeitervertretungen, 
Schwerbehindertenvertretungen und 
Gleichstellungsbeauftragte berufsbe-
gleitend über vier Jahre diesen Zertifi-
katsstudiengang belegen. 

Während es im ersten Studienjahr unter 
anderem um Theorie und Praxis der 
Beratung geht, liegt der Schwerpunkt 
im zweiten Studienjahr auf Fragen 
der Personal- und Organisationsent-
wicklung. Im weiteren Verlauf lernen 

die Teilnehmenden Grundlagen zur 
Arbeits- und Technikgestaltung sowie 
zum Bereich Beteiligung. Auch Praxis-
projekte werden eingebunden. 

 Das weiterbildende Master-
studium wurde vom Zentrum für Arbeit 
und Politik der Universität Bremen, der 
Arbeitnehmerkammer Bremen und der 
Akademie für Weiterbildung ins Leben 

„Die Arbeit von  Personal- 

und Betriebsräten ist 

anspruchsvoller geworden.“

Peer Rosenthal,  
Hauptgeschäftsführer der  

Arbeitnehmerkammer
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das  Wissen sofort in der Praxis um-
setzen. Für mich hat sich da eine ganz 
neue Welt in der Mitbestimmung 
 ge  öffnet.“ 

 Auch Natalie Kaluzny hat das 
Wissen aus dem Studium dabei ge -
holfen, ihre bisherige Arbeit im 
Personal rat der HKK Krankenkasse zu 
professionalisieren. „Man bekommt 
konkrete Beratungsmethoden an die 
Hand und lernt, über den Tellerrand 
hinauszublicken.“ Dieser Perspektiv-
wechsel sei vor allem bei Verhandlun-
gen mit dem Vertragspartner wichtig. 
„Das Ziel ist immer, einen Kompromiss 
zu finden, der für beide Seiten trag-
bar ist“, sagt die Personalrätin. „Das 
 Studium hilft mir dabei, eigene Lösun-
gen zu entwickeln und die Erfahrungen 
aus Arbeit und Studium zusammen-
zubringen.“ Doch auch die Arbeit von 
 Personal- und Betriebsräten habe ihre 
Grenzen. Kaluzny: „Manchmal kann 
man nicht mehr machen.“ Im Studium 
lernt die Sozialversicherungsfachan-
gestellte aus Bremen diese Grenzen zu 
erkennen und über fundierte Methoden 
dies auch den Angestellten mitzuteilen. 
Betriebsratsarbeit ist heute mehr als 
das Reagieren auf Entscheidungen der 
Unternehmensleitung. Es geht um Mit-
gestaltung, eigene Lösungen an  bieten 
und diese auch fundiert begründen zu 
können.

„Die Arbeit von Personal- und Betriebs-
räten ist anspruchsvoller geworden“, 
sagt Peer Rosenthal, Hauptgeschäfts-
führer der Arbeitnehmerkammer 
 Bremen. „Der Studiengang soll ihre 
Kompetenzen erweitern, an die betrieb-
lichen Herausforderungen anknüpfen 
und sie dazu befähigen, sich besser auf 
Verhandlungen mit dem Arbeit geber 
vorzubereiten. Mit dem Abschluss in 
Form eines Masters oder Zertifikats 
soll das Erlernte auch formal anerkannt 
werden.“ Denn während ihrer Arbeits-
zeit erwerben die Gremienmitglieder 

eine Vielzahl an Kompetenzen abseits 
ihres eigentlichen Berufs, die aber nir-
gendwo dokumentiert werden, wie 
Simone Hocke weiß: „Das hat zur 
Folge, dass sie nach ihrer Rückkehr in 
den Beruf unzufrieden sind, da sie nach 
der Amtszeit ihr Wissen nicht mehr 
anwenden können“, so die Erziehungs-
wissenschaftlerin, die den Studien-
gang an der Uni Bremen konzipiert 
hat. „Deswegen braucht es ein Ange-
bot, mit dem Betriebsräte ihre erworbe-
nen Fähig keiten in dieser Zeit in einen 
Abschluss bringen können und so ihre 
Chancen auf eine qualifizierte Stelle 
erhöhen.“ Die meisten Studierenden 
sind zwischen 30 und Mitte 40, 75 Pro-
zent von ihnen sind Frauen. 

Der Studiengang ist als Zertifikats
modell angelegt: So ist es möglich, 
alle drei Studienbereiche zu belegen 
und am Ende seine Masterarbeit zu 
 schreiben – oder auch nur einen zu stu-
dieren und diesen jeweils mit einem 
Zertifikatsabschluss zu beenden. Die 

Kosten für das gesamte Masterstudium 
be  laufen sich auf 19.200 Euro, ein Stu-
dienjahr mit Zertifikat kostet 5.600 
Euro. Mit glieder der Arbeitnehmer-
kammer  Bremen erhalten zehn Prozent 
Rabatt auf die Studiengangskosten. Bis-
her haben meist die Arbeitgeber die 
Kosten übernommen. Bei Fragen zur 
Finanzierung können sich Studienin-
teressierte jederzeit an Simone Hocke 
wenden und sich auch alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten erläutern 
lassen. Simone Hocke hat außerdem 
durchgesetzt, dass weder ein Bachelor-
abschluss noch Abitur Voraussetzung 
zur Zulassung sind. Stattdessen können 
Bewerberinnen und Bewerber wichtige 
Tätigkeiten aus ihrer Betriebsratsarbeit 
nachweisen. 

Für Michael Adebar und Natalie 
Kaluzny ist das Studium nicht nur in 
fachlicher Hinsicht ein Gewinn, auch 
menschlich haben sie seitdem viel 
gelernt. „Ich gewinne immer mehr an 
Sicherheit in der Beratung, auch bei 
Führungskräften“, sagt Michael Adebar, 
der seit 2019 freigestellt ist, um sich in 
Vollzeit um die Belange der Belegschaft 
zu kümmern. Beiden ist die Arbeit im 
Betriebs- und Personalrat eine Herzens-
angelegenheit: „Ich möchte für die Inte-
ressen der Mitarbeitenden einstehen 
und aktiv mitge stalten“, sagt  Natalie 
Kaluzny.

„Das Studium hilft  

mir dabei, eigene Lösungen  

zu  entwickeln.“

Natalie Kaluzny

„Ich konnte das  Wissen 

sofort in der Praxis 

 umsetzen.“

Michael Adebar

Michael Adebar ist Betriebsratsvorsitzender am Leibniz-Institut für

Werkstofforientierte Technologien. Natalie Kaluzny ist  

stellvertretende Personalrätin bei der Handelskrankenkasse.
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Alles, was Recht ist

Mitglieder der Arbeit nehmer kammer können sich 
 kostenlos arbeits- und steuerrechtlich beraten lassen. 
Weitere Infos auf der Rückseite dieses Magazins.
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RECHTSIRRTUM

„Die Kosten des Arbeitsgerichts-
prozesses trägt der Verlierer“
Das stimmt – zumindest in erster 
Instanz – nicht. 

Im Zivilprozess gilt: Wer verliert, der zahlt die Prozess-
kosten. Für Klageverfahren vor dem Arbeitsgericht gibt 
es hiervon aber eine Ausnahme. Denn: In erster Instanz 
trägt jede Partei die eigenen Kosten, also insbesondere 
die Anwaltskosten, selbst – ganz gleich, wie das Verfahren 
ausgeht. Dadurch soll das Kostenrisiko verringert werden, 
damit der wirtschaftlich schwächere Arbeitnehmer nicht 
von der Durchsetzung seiner Ansprüche absieht. 
 Der Nachteil: Wird der Prozess gewonnen, gibt 
es auch keine Erstattung der eigenen Kosten durch den 
 Gegner. Beim Arbeitsgericht besteht in erster Instanz aber 
kein Anwaltszwang. Der Arbeitnehmer oder die Arbeit-
nehmerin kann sich selbst vertreten und so das Entstehen 
eigener Anwaltskosten vermeiden. 
 Diese Besonderheit gilt aber nicht mehr bei einer 
Berufung oder Revision. Wer ab zweiter Instanz unterliegt, 
muss sämtliche Prozesskosten übernehmen, also nicht nur 
die eigenen Kosten, sondern auch die des Gegners und 
die Gerichtskosten. Auch besteht ab der zweiten Instanz 
Anwaltszwang. 
 Die Gerichtskosten hat im Übrigen immer, also auch 
in erster Instanz, die unterlegene Partei zu bezahlen. Sie 
fallen aber beim Arbeitsgericht in der Regel niedriger aus 
als bei den Zivilgerichten. Kommt es zu einem Vergleich, 
so fallen gar keine Gerichtskosten an. Dann müssen dem 
Gericht nur Auslagen, wie beispielsweise Zustellungs kosten, 
erstattet werden.
 

Elise Hartwich, Rechtsberaterin in Bremerhaven

 
RECHTSTIPP

Änderungen beim Elterngeld

Seit April 2024 besteht Anspruch auf Elterngeld nur noch 
für Eltern, deren gemeinsames Einkommen 200.000 Euro 
im Jahr nicht übersteigt. Ab April 2025 sinkt die 
Einkommens grenze erneut, dann auf 175.000 Euro pro 
Jahr. Bei Alleinerziehenden beträgt die Einkommensgrenze 
künftig 150.000 Euro pro Jahr.
 Für Geburten seit April 2024 wird außerdem die 
Möglichkeit für Eltern, das Elterngeld parallel zu bezie-
hen, neu geregelt. Dann kann Elterngeld innerhalb der 
ersten zwölf Lebensmonate nur noch für maximal einen 
Monat von beiden Elternteilen gleichzeitig bezogen werden.  

Die Einschränkung gilt nicht für Elterngeld Plus. Aus-
nahmen gibt es auch bei Mehrlings- oder Frühgeburten.

Dirk Riekens, Rechtsberater in Bremerhaven

STEUERTIPP

Pflege von Angehörigen

Kosten durch die Pflege eines Angehörigen können als 
außergewöhnliche Belastung geltend gemacht wer-
den. Da aber die zumutbare Belastung beachtet werden 
muss, kommt in den meisten Fällen alternativ der Pflege
pauschbetrag infrage. Voraussetzung ist hier, dass die 
Pflege unentgeltlich erfolgt: Das Geld von der Pflegekasse 
muss auf das Konto des zu Pflegenden überwiesen werden 
und darf nicht an den Pflegenden weitergeleitet werden.
 Die Höhe des Pflegepauschbetrages beträgt 600 Euro 
ab Pflegegrad 2 und er erhöht sich auf 1.100 Euro ab Pflege
grad 3. Ab Pflegegrad 4 oder 5 – oder wenn der Angehörige 
hilflos ist (Merkzeichen H im Schwerbehindertenausweis) – 
steigt der Pauschbetrag auf maximal 1.800 Euro.

Jürgen von Soosten, Berater Steuerrecht in Bremerhaven
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Drei Fragen
— zu Mutterschutz, 
Elternzeit und Elterngeld
Darf ich als Schwangere gekündigt werden? 
 Nein, das Mutterschutzgesetz schützt davor. Dieser 
Schutz beginnt mit der Schwangerschaft und gilt bis vier 
Monate nach der Entbindung. Das Kündigungsverbot gilt 
auch während der Elternzeit – dann sowohl für Mütter als 
auch für Väter.

Wann und wie stelle ich den Elternzeitantrag? 
 Die Elternzeit müssen Sie rechtzeitig schriftlich beim 
Arbeitgeber geltend machen. Für Kinder bis zum vollende-
ten dritten Lebensjahr muss sie spätestens sieben Wochen 
vorher angemeldet werden. Zwischen dem dritten Geburts-
tag und dem vollendeten achten Lebensjahr müssen Sie die 
Elternzeit spätestens dreizehn Wochen vor Beginn anmelden. 
Gleich zeitig müssen Sie bei Elternzeit bis zur Vollendung des 
 zweiten Lebensjahres verbindlich festlegen, für  welche  Zeiten 
Sie innerhalb dieser zwei Jahre Elternzeit nehmen wollen.

Wie hoch ist das Elterngeld? 
 Das Basiselterngeld ersetzt zwischen 65 und 100 Pro-
zent des pauschalierten Nettolohns. Errechnet wird die 
Summe auf Grundlage des Bruttolohns der letzten zwölf 
Kalendermonate vor dem Monat der Geburt des Kindes. 

Bei Müttern verschiebt sich der Zeitraum um die Zeiten des 
Mutter schutzes. Die Mindesthöhe des Elterngeldes beträgt 
300 Euro. Der Höchstbetrag liegt bei 1.800 Euro. Kein Eltern-
geld erhalten Spitzenverdiener mit einem Jahreseinkommen 
von mehr als 150.000 Euro (Alleinstehende) beziehungs-
weise mehr als 200.000 Euro (Paare). Für Geburten ab dem 
1. April 2025 werden diese Beträge auf 150.000 Euro (Allein-
stehende) beziehungsweise 175.000 Euro (Paare) reduziert. 

 
Dirk Riekens
arbeitet seit 2017 als Rechtsberater 
in der Geschäftsstelle Bremerhaven.

Infoveranstaltungen
Am 4. Juni findet in der Lindenstraße 8  
in  Bremen- Vegesack eine Veranstaltung  
zum Thema  „Mutterschutz,  Elternzeit 
und Elterngeld – Infos für  werdende 
Eltern“ statt. Weitere Infos auf 
Seite 13 dieses Magazins und unter  

 www.arbeitnehmerkammer.de/ 
veranstaltungen

CARTOON

von
Mario Lars
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www.arbeitnehmerkammer.de

Wir sind für Sie da!
BERATUNGSANGEBOTE & ÖFFNUNGSZEITEN

  Beratung für Betriebs- und Personalräte
Bremen   0421.3 63 01-961 Bremerhaven  0471.9 22 35-24 oder -31

  mitbestimmung@arbeitnehmerkammer.de 
Hotline für juristische Fragen   0421.3 63 01-960, Mo – Do 9 – 16 Uhr /  
Fr 9 – 13 Uhr 

  Beratung zur Aner kennung  ausländischer Abschlüsse 
 0421.3 63 01-954    anerkennung@wae.bremen.de

  Beratung zu Berufskrankheiten 
  0421 .6 69 50-36    bk-beratung@arbeitnehmerkammer.de

  Weiterbildungs beratung 
  0421.3 63 01-432    grapenthin@arbeitnehmerkammer.de

  Beratung bei der Verbraucherzentrale
Mitglieder der Arbeitnehmerkammer zahlen für Beratungen etwa 
zur privaten Altersvorsorge, zu Riester-Verträgen oder zur Berufs-
unfähigkeitsversicherung nur die Hälfte. Zusätzlich gibt es fast 
30 Ratgeber zum halben Preis.
Bremen    0421.16 07 77 Bremerhaven   0471.2 61 94 
www.verbraucherzentrale-bremen.de

KammerCard

www.arbeitnehmerkammer.de

BAM 
im Abo 
Wollen Sie das BAM kostenlos 
nach Hause geschickt bekommen 
und weitere Vorteile genießen? 
Holen Sie sich die KammerCard! 

 www.arbeitnehmerkammer.de/
kammercard

Beruflich weiter durch Bildung 
Die Wirtschafts- und Sozial    akade-
mie der Arbeitnehmerkammer 
 bietet Fort- und Weiterbildungen 
für Beschäftigte.

 www.wisoak.de

Bremen-Stadt

 0421. 3 63 01- 0
   info@arbeitnehmerkammer.de

  Arbeits- und Sozial-
versicherungs rechtsberatung / 
Öffentliche Rechtsberatung  */ 
Steuerrechtsberatung   
Beratungszeiten
www.arbeitnehmerkammer.de/ 
bremen 

Telefonische Beratung Arbeits-  
und Sozialversicherungsrecht 

 0421. 3 63 01-11
Mo – Do 9 – 16 Uhr / Fr 9 – 12 Uhr

Bremen-Nord

 0421 .6 69 50-0
   nord@arbeitnehmerkammer.de

  Arbeits- und Sozial-
versicherungs rechtsberatung / 
Öffentliche Rechtsberatung  */ 
Steuerrechtsberatung  
Beratungszeiten
www.arbeitnehmerkammer.de/ 
bremen-nord

Telefonische Beratung Arbeits-  
und Sozialversicherungsrecht 

 0421. 3 63 01-11
Mo – Do 9 – 16 Uhr / Fr 9 – 12 Uhr

Bremerhaven

 0471.9 22 35-0
   bhv@arbeitnehmerkammer.de

  Arbeits- und Sozial-
versicherungs rechtsberatung / 
Öffentliche Rechtsberatung  */ 
Steuerrechtsberatung    
Beratungszeiten
www.arbeitnehmerkammer.de/ 
bremerhaven

Telefonische Beratung Arbeits-  
und Sozialversicherungsrecht 

 0471.9 22 35-11
Mo – Do 9 – 16 Uhr / Fr 9 – 12 Uhr

* Für Bremerinnen und Bremer mit geringem Einkommen, Gebühr: 10 Euro


